
Auswirkungen der 32. BImSchV auf Regelungen zur Haus- und Gartenarbeiten 

in der örtlichen Polizeiverordnung 

Mit Inkrafttreten am 06.09.2002 der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 

(32. BImSchV) wurden die Betriebszeiten für bestimmte Geräte und Maschinen u.a. 

für den Betrieb von Baumaschinen, Bau- und Reinigungsfahrzeuge bis hin zu 

Landschafts- und Gartengeräte bundeseinheitlich festgesetzt. Die Verordnung 

enthält Regelungen, die den Gebrauch der Maschinen und Geräte in bestimmten 

empfindlichen Bereichen einschränken, etwa in Wohngebieten (nicht in Misch- und 

Kerngebieten), an Sonn- und Feiertagen sowie während der Abend- und Nachtzeit. 

Für 57 Maschinen und Geräte wurden durch die BImSchV abschließende 

Regelungen zu den Betriebszeiten bzw. Ruhezeiten festgesetzt und können durch 

die Ortspolizeiverordnung nicht mehr geändert werden. Damit können für diese 

Geräte keine Mittagspausenregelungen in der Ortpolizeiverordnung mehr getroffen 

werden. Bisherige Regelungen, wie auch in unserer Polizeiverordnung der Stadt 

Sulzburg, verlieren aufgrund des höherrangigen Rechts Ihre Wirksamkeit. Damit gilt 

dem Grundsatz nach das Verbot des Betriebs der Geräte und Maschinen, die 

überwiegend im häuslichen Bereich verwendet werden (Rasenmäher, Heckenschere, 

Motorkettensäge, Vertikutierer, Häcksler, usw.) an Sonn- und Feiertagen und 

werktags zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr. 

Die bisherige Festsetzung im § 5 der Polizeiverordnung der Stadt Sulzburg  

„Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stören, dürfen in 

der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr nicht ausgeführt 

werden.“ 

gelten für die nachfolgen aufgeführten 57 Geräte und Maschinen somit nicht mehr. 

Der § 5 unserer Polizeiverordnung gilt aber nach wie vor für die „händische“ 

Tätigkeiten, wie Holz spalten, Teppich klopfen usw. weiter. 

Insgesamt ist mit der Bundesregelung aus Sicht des Lärmschutzes eine 

Verschlechterung eingetreten, weil für die 57 Geräte und Maschinen die Mittagsruhe 

(12:00 Uhr bis 14:00 Uhr) entfallen ist, die in Baden-Württemberg in den Kommunen 

weitgehend eingeführt war. 

Im Sinne einer guten und angenehmen Nachbarschaft bitten wir die 

Beeinträchtigungen für die Nachbarn und Angrenzer auf ein verträgliches Maß zu 

reduzieren. 

Ihre Gemeindeverwaltung 



 

Es gilt immer die aktuelle Fassung aus der BimSchV


